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AMT DER VORARLBERGER LANDESREGIERUNG 

Zahl: PrsG-372.02 
(Bei Antwortschreiben bitte anftIhren) 

An das 
Bundesministerium rur Finanzen 
Himmelpfortgasse 4-8 
A-I015 Wien 

Betriffi: Sonderdienstgesetz; 
Entwurf, Stellungnahme 

Bregenz, am 04.06.1996 

Auskunft: 

Dr. Wolfgang Oberhauser 
Tel.: 05574/511-2092 

Bezug: Schreiben vom29. April 1996, GZ. AB 0909/2-111/4/96/3 

Zum übermittelten Entwurf eines Sonderdienstgesetzes wird Stellung genommen wie folgt: 

Der vorliegende Entwurf steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen 

Marktordnung. Für diesen Bereich steht eine Kompetenzbereinigung, bei der den Ländern in 

zweckmäßiger Weise als Ausgleich rur die KompeteßZÜbertragung auf den Bund Zuständigkei

ten zu überlassen wären, noch aus. Eine solche Bereinigung ist in einem weiteren Schritt der 

Bundesstaatsreform - nach Verabschiedung der Regierungsvorlage 14 Big. XX.GP - anzustre

ben. 

Bei diesem Sachverhalt erscheint es sachgerecht, die Kompetenzdeckungsregelung im § 1 des 

vorliegenden Entwurfes vorläufig mit einer zeitlichen Befristung zu versehen. 

Dies käme auch der verfassungspolitischen Forderung entgegen, daß Verfassungsbestimmun-

LANDHAUS A-6901 BREGENZ TELEFON 05574/511-0 FAX 05574/511-80 TELEX 57749 DVR 0058751 

Umwehbewug( produziert - ohne Einsa[z von Chlor 

5/SN-28/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

gen außerhalb des Bundes-Verfassungsgesetzes nach Möglichkeit beseitigt und jedenfalls nicht 

als Dauerrecht neu geschaffen werden sollen, 

Für die Vorarlb 
DerL 
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a) Allen 
Vorarlberger National- und Bundesräten 

b) An das 
Präsidium des Nationalrates 
1017 Wien 
(22-fach) 

c) An das 
Präsidium des Bundesrates 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 

d) An das 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
1010 Wien 

e) An alle 
Ämter der Landesregierungen 
z.H. Herrn Landesamtsdirektor 

f) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ Landesregierung 
1014 Wien 

g) An das 
Institut rur Föderalismusforschung 
6020 Innsbruck 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Vorarlberger Landesregierung 
Der Landesamtsdirektor 

D r. B r a  n d t n e r  
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